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2021/066 Wahlbekanntmachung der Stadt Emmerich am Rhein zur Bundestagswahl 
                am 26. September 2021 
 

 
Wahlbekanntmachung der Stadt Emmerich am Rhein zur Bundestagswahl am  

26. September 2021 
 

 
1. Am 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. Die 

Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 
2. Die Stadt Emmerich am Rhein ist in 18 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 23. – 27. 
August 2021 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum 
angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.  

  
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 14.30 Uhr 
in der Rheinschule- Hinter dem Mühlenberg 1-  zusammen. 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 

Wählerverzeichnis er eingetragen ist.  
 
 Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder 

Reisepass zur Wahl mitzubringen.  
  

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
  

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des 
Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt. 

 
 Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 
 Der Stimmzettel erhält jeweils unter fortlaufender Nummer 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der 
zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen 
außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis 
für die Kennzeichnung, 

 
b)  für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, 

sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen 
der ersten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der 
Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
Der Wähler gibt 
 
seine Erststimme in der Weise ab, 
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einem Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber 
sie gelten soll, 
 
und seine Zweitstimme in der Weise,  
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 dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste 
sie gelten soll. 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung 
und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat 
Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.  

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der 

Wahlschein ausgestellt ist, 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
b) durch Briefwahl 

 teilnehmen.  
 
 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen 

Stimmzettel, einen amtlichen Wahlumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag 
beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Wahlumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am 
Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden. 

 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 

14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes). 
 
 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der 

Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder 
verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des 
Bundeswahlgesetzes. 

 
 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder 

das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung 
des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 
3 des Strafgesetzbuches). 

 
46446 Emmerich am Rhein, den 01. September 2021 
 
Stadt Emmerich am Rhein 
 
gez. 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
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2021/067 Bebauungsplanverfahren N 8/3 - Budberger Straße neu - 
                hier: Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes gem. § 3 Abs. 2 
                BauGB 
 

 
Offenlagebeschluss 

Der für die Bauleitplanung zuständige Ausschuss für Stadtentwicklung des Rates der Stadt 
Emmerich am Rhein hat in seiner Sitzung am 31.08.2021 gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) in zu dem Zeitpunkt gültigen Fassung, folgenden Beschluss gefasst: 
 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt, den beiliegenden Planentwurf im 
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen, 
und beauftragt die Verwaltung die Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB 
durchzuführen. 

 
Der Bebauungsplanbereich ist in der nachstehenden Planskizze kenntlich gemacht.  
 

 
 
 
 
Öffentliche Auslegung  
 
Der Entwurf des Bebauungsplans liegt zu diesem Zweck in der Zeit vom  
 

17. September 2021 bis einschließlich 18. Oktober 2021  
 

im 2. Obergeschoss des Rathauses der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, im 
Flurbereich des Fachbereiches 5 (Stadtentwicklung) während folgender Dienststunden zu 
jedermanns Einsicht öffentlich aus: 
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Montag bis Freitag  8.30 bis 12.15 Uhr. 
Montag bis Mittwoch 14.00 bis 15.30 Uhr. 
Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr. 
 

Die Auslegungsunterlagen können während der Auslegungsfrist auch auf der Homepage der 
Stadt Emmerich am Rhein Emmerich  
https://www.emmerich.de/de/inhalt/oeffentlichkeitsbeteiligungen 
eingesehen werden. 
 
Die Bekanntmachung und die ausliegenden Unterlagen werden gem. § 4a Abs. 4 BauGB 
auch im zentralen Portal des Landes unter www.uvp.nrw.de zugänglich gemacht. 
 

Hinweise 

Abgabe von Stellungnahmen 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zum Bebauungsplanentwurf schriftlich 
oder mündlich zur Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung unberücksichtigt bleiben.  
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 

Der vorstehende Offenlagebeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung vom 31.08.2021 
wird hiermit gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Emmerich am Rhein, 07.09.2021 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
Peter Hinze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.emmerich.de/de/inhalt/oeffentlichkeitsbeteiligungen
http://www.uvp.nrw.de/
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2021/068 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 
                Landeszustellungsgesetztes (LZG NRW) an Frau Andreea-Mihaela Costea 
 

 

Der Bußgeldbescheid vom 10.08.2021  Aktenzeichen:  00080003455 
 
An 
 
Frau 
 
Andreea-Mihaela Costea 
 
 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
 
Reeser Straße 587/589 
 
46446 Emmerich am Rhein 
 
Deutschland 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3, 4 und 9 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch 
Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, 46446 Emmerich am Rhein, vom 
Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), abgeholt oder eingesehen 
werden während der Öffnungszeiten beim Fachbereich 6 – Bürgerservice und Ordnung als 
Ordnungsbehörde. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Frau Palm. 
 
Emmerich am Rhein, den 02.09.2021 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. Hollenders 
 
Stellvertretender Leiter Fachbereich 6 
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2021/069 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 
                Landeszustellungsgesetztes (LZG NRW) an Frau Agnes Czako 
 

 

Der Bußgeldbescheid vom 14.07.2021   Aktenzeichen:  092526844 
 
An 
 
Frau 
 
Agnes Czako 
 
 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
 
Ember Judit Utca 23 
 
4327 Pocspetri 
 
Ungarn 
 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 
am Rhein, FB 6 –Bürgerservice und Ordnung-, vom Betroffenen, gegen Vorlage des 
Personalausweises (Reisepass), abgeholt oder eingesehen werden. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Frau Jüdick. 
 
Emmerich am Rhein, den 06.09.2021 
 
Im Auftrag 
 
 
 
gez. Schlitt 
 
Leiterin Fachbereich 6 



Emmericher Amtsblatt – Ausgabe 23 – Jahrgang 2021 – vom 08. September 2021 

 
 

 
 

- 8 - 
 

 
2021/070 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 
                Landeszustellungsgesetztes (LZG NRW) an Herrn Romeo Lacatus 
 

 

Der Bußgeldbescheid vom 07.05.2021  Aktenzeichen:  00080001789 
 
An 
 
Herrn 
 
Romeo Lacatus 
 
 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
 
Bruchweg 19 
 
46446 Emmerich am Rhein 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3, 4 und 9 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch 
Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, 46446 Emmerich am Rhein, vom 
Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), abgeholt oder eingesehen 
werden während der Öffnungszeiten beim Fachbereich 6 – Bürgerservice und Ordnung als 
Ordnungsbehörde. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Frau Palm. 
 
Emmerich am Rhein, den 30.08.2021 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. Hollenders 
 
stellvertretender Leiter Fachbereich 6 
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2021/071 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 
                Landeszustellungsgesetztes (LZG NRW) an Herrn Cosmin-Monel Lakatos 
 

 

Der Bußgeldbescheid vom 07.05.2021  Aktenzeichen:  00080001800 
 
An 
 
Herrn 
 
Cosmin-Monel Lakatos 
 
 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
 
Bruchweg 19 
 
46446 Emmerich am Rhein 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3, 4 und 9 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch 
Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, 46446 Emmerich am Rhein, vom 
Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), abgeholt oder eingesehen 
werden während der Öffnungszeiten beim Fachbereich 6 – Bürgerservice und Ordnung als 
Ordnungsbehörde. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Frau Palm. 
 
Emmerich am Rhein, den 30.08.2021 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. Hollenders 
 
stellvertretender Leiter Fachbereich 6 
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2021/072 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 
                Landeszustellungsgesetztes (LZG NRW) an Herrn Narcis Lucian Onea 
 

 

Der Bußgeldbescheid vom 10.08.2021  Aktenzeichen:  00080003498 
 
An 
 
Herrn 
 
Narcis Lucian Onea 
 
 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
 
Hegiusstraße 7 
 
46446 Emmerich am Rhein 
 
Deutschland 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3, 4 und 9 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch 
Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, 46446 Emmerich am Rhein, vom 
Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), abgeholt oder eingesehen 
werden während der Öffnungszeiten beim Fachbereich 6 – Bürgerservice und Ordnung als 
Ordnungsbehörde. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Frau Palm. 
 
Emmerich am Rhein, den 02.09.2021 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. Hollenders 
 
Stellvertretender Leiter Fachbereich 6 
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2021/073 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 
                Landeszustellungsgesetztes (LZG NRW) an Frau Maria-Vasilica Ripan 
 

 

Der Bußgeldbescheid vom 10.08.2021  Aktenzeichen:  00080003463 
 
An 
 
Frau 
 
Maria-Vasilica Ripan 
 
 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
 
Reeser Straße 587/589 
 
46446 Emmerich am Rhein 
 
Deutschland 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3, 4 und 9 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch 
Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, 46446 Emmerich am Rhein, vom 
Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), abgeholt oder eingesehen 
werden während der Öffnungszeiten beim Fachbereich 6 – Bürgerservice und Ordnung als 
Ordnungsbehörde. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Frau Palm. 
 
Emmerich am Rhein, den 02.09.2021 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. Hollenders 
 
Stellvertretender Leiter Fachbereich 6 
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2021/074 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 
                Landeszustellungsgesetztes (LZG NRW) an Frau Georgiana-Veta Vasilache 
 

 

Der Bußgeldbescheid vom 10.08.2021  Aktenzeichen:  00080003480 
 
An 
 
Frau 
 
Georgiana-Veta Vasilache 
 
 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
 
Hegiusstraße 7 
 
46446 Emmerich am Rhein 
 
Deutschland 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3, 4 und 9 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch 
Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, 46446 Emmerich am Rhein, vom 
Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), abgeholt oder eingesehen 
werden während der Öffnungszeiten beim Fachbereich 6 – Bürgerservice und Ordnung als 
Ordnungsbehörde. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Frau Palm. 
 
Emmerich am Rhein, den 02.09.2021 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. Hollenders 
 
Stellvertretender Leiter Fachbereich 6 
 


